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Richtlinien

über die Verwendung von Exkursionsmitteln

1. Die Haushaltsmittel für „Ausgaben für die Durchführung von Studienfahrten der Hochschullehrer, hauptberuflichen Mitarbeiter und Studenten“ dürfen nur in Anspruch genommen werden, wenn Lehrveranstaltungen außerhalb des Dienstortes durchgeführt werden müssen.

2. Aus den Mitteln sind zu bestreiten:

a) Reisekosten der Leiter der Studienfahrten sowie der sonstigen aus dienstlicher Veranlassung daran teilnehmenden Bediensteten. Die Reisen dieses Personenkreises sind Dienstreisen im Sinne des Bayer. Reisekostengesetzes. Es wird deshalb für die anfallenden Reisen Reisekostenvergütung nach Maßgabe des Abschnitts II des BayRKG in der jeweils gültigen Fassung gewährt.

b) Zuwendungen im Rahmen der vorhandenen Haushaltsmittel an bedürftige Studenten, in der Regel BAföG-Empfänger, zur Bestreitung der bei Studienfahrten anfallenden Aufwendungen nach Maßgabe der Regelungen in Nummer 3 dieser Richtlinien.
Gegen eine Zuwendung an alle an der Studienfahrt teilnehmenden Studenten ohne Berücksichtigung der Bedürftigkeitsfrage werden keine Einwendungen erhoben, wenn hierfür ausreichende Haushaltsmittel zur Verfügung stehen.

3.
a)
Nach Möglichkeit sind öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen, oder - falls dies billiger ist - die Dienste des Transportgewerbes in Anspruch zu nehmen. Die Benutzung privater Kraftfahrzeuge kann nur vertreten werden, wenn

aa)
weder öffentliche Verkehrsmittel noch Transportunternehmen zur Verfügung stehen,
oder das Ortsziel mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur unter erheblichen Schwierigkeiten erreicht werden kann und die Beauftragung eines Transportunternehmens zu keinen Einsparungen führt,
oder erhebliche Einsparungen erzielt werden,

bb)
und der Fahrzeughalter schriftlich erklärt hat, dass er keine Schadensersatzansprüche gegen den Freistaat Bayern oder die Universität für Schäden, die bei Benutzung seines Fahrzeuges entstehen, erhebt und den Freistaat Bayern sowie die Universität von etwaigen Schadensersatzansprüchen Dritter freistellt.
Ist der Fahrzeughalter ein Bediensteter des Freistaates Bayern, so findet für ihn die mit WKMS vom 18.08.1988 Nr. I/6-01644-1/37464 (Rahmen- und Kaskoversicherungsvereinbarung) getroffene Regelung Anwendung.


b)
Bei der Bemessung der Zuwendungen nach Nr. 2 b gilt Folgendes:

aa)
Fahrkosten dürfen nur im tatsächlich entstandenen Umfang, höchstens aber in Höhe der Kosten der 2.Wagenklasse der Deutschen Bahn berücksichtigt werden. Möglichkeiten einer Fahrpreisermäßigung sind auszunutzen. Bei Benutzung nicht regelmäßig verkehrender Beförderungseinrichtungen richtet sich die Erstattung von Fahrkosten nach Art. 5 Abs. 7 BayRKG.

bb)
Neben dem Ersatz der Fahrkosten sind die Zuwendungen für die Deckung der Übernachtungskosten (einschließlich Frühstück) bis zu einer Obergrenze von zwei Dritteln der Reisekostenstufe A BayRKG zu verwenden. Kosten für Verpflegung dürfen nur  in begrenztem Umfang ersetzt werden; die Obergrenze des Verpflegungszuschusses beträgt bei eintägigen Studienfahrten das Eineinhalbfache des jeweils geltenden Preises für das Stammessen der örtlichen oder nächstgelegenen Mensa, bei mehrtägigen Studienfahrten, unter Berücksichtigung der zusätzlichen Kosten für das Abendessen, das Zweieinhalbfache.

cc)
Eine Gewährung von Mitteln ist nicht zulässig für
-
Eintrittsgelder zu Vergnügungsstätten,
-
Ausgaben für Getränke und Tabakwaren,
-
Unkosten für Führer oder dergleichen. Dies gilt jedoch nicht für diejenigen 
Kosten, die für die Begleitung durch Führer (z.B. auf Bergwanderungen) an-
fallen, wenn die Verwendung eines Führers aus Sicherheitsgründen notwendig 
ist.

4.
Nach Durchführung einer Studienfahrt ist von deren Leiter ein Nachweis über die Verwendung der Mittel gegenüber der Hochschule zu erbringen. Von der Hochschule ist der Verwendungsnachweis zu überprüfen, die Prüfung unter Angabe des Ergebnisses zu bescheinigen, und - falls sich keine Beanstandungen ergeben - der zuständigen Amtskasse zum Zwecke der Beigabe zu den Rechnungsbelegen zu übermitteln.

5.
Diese Richtlinien gelten über den Zeitraum von 3 Jahren hinaus.




